
Zwischen der

FREIEN HANSESTADT BREMEN,

vertreten durch die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und lntegration (SASJI)

und

Hans-Wendt-Stiftung
Am LehesterDeich 17-19

28357 Bremen

wird folgende

Vereinbarung nach S 77 SGB Vlll (sowie für BJW nach $ 78aff. SGB Vlll)

geschlossen:

1. Gegenstand

1.1 Diese Vereinbarung regelt die Leistungserbringung von ambulanten Maßnahmen nach

ss 27 sGB Vlll i. V. m. s 41 sGB Vlll für folgende Leistungsangebotstypen:

o Begleiteter Umgang (BU)

. Betreutes Jugendwohnen (BJW

. Erziehungsbeistandschaft (EB)

o Familienkrisenintervention

. SozialpädagogischeFamilienhilfe(SPFH)

r stat.: Arbeiten mit der Herkunftsfamilie

mit einheitlicher Berechnung der Overhead- u. Sachkostenpauschale

Folgende ambulante Maßnahme werden weiterhin individuell berechnet und fallen nicht

unter die einheitliche Berechnung:

. lntensivesozialpädagogische Einzelbetreuung

o Heilpäd.Einzelmaßnahme

o lntegrierte Heilpädagogische Tageserziehung
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1.2 Diese Vereinbarung bestimmt Näheres zu Art, lnhalt und Umfang der Leistung, ihrer

Vergütung und ihrer Prüfung. lm Übrigen finden die Regelungen des Bremischen Lan-

desrahmenvertrages nach g 78 f SGB Vlll vom 15.11.2001 in Verbindung mit seinen

Anlagen in der aktuellen Fassung Anwendung.

1.3 Die Leistungen werden von Hans-Wendt-Stiftung, Am Lehester Deich 17'19.

28357 Bremen- nachfolgend Leistungserbringer genannt - erbracht.

1.3.1 Grundlage des Vertrages sind die beiliegende Anlage 1 Leistungs- und Entgeltüber-

sicht mit aktuellen Entgeltsätzen, Anlage 2 Leistungsangebotstypen, Anlage 3 Kalku-

lationsunterlagen.

2. Leistungsvereinbarung

2.1 Das Leistungsangebot des Leistungserbringers entspricht den in der Vertragskommis-

sion SGB Vlllfestgelegten Leistungsangebotstypen. Näheres zu Art, lnhalt, Umfang und

Qualität der Leistung ist der beigefügten Leistungstypenbeschreibung (Anlage 2) zu ent-

nehmen.

2.2 Die Leistungen sind nach den allgemein anerkannten fachlichen Standards sowie der

Entgeltbemessung zugrundeliegenden personellen Ausstattung zu erbringen. Sie müs-

sen ausreichend und zweckmäßig sein und dürfen das Maß des Notwendigen nicht über-

schreiten. Sie sind so zu gestalten, dass eine bedarfsgerechte Hilfe im Einzelfall gewähr-

leistet ist.

2.3 Der Leistungserbringer hat sicherzustellen, dass er nur Personen beschäftigt oder ver-

mittelt, die nicht wegen einer der in $ 72a Satz 1 SGB Vlll genannten Straftaten rechts-

kräftig verurteilt worden sind. Zu diesem Zweck hat er sich bei der Einstellung, aus be-

sonderem Anlass und in regelmäßigen Abständen (spätestens alle 5 Jahre) ein Füh-

rungszeugnis nach $ 30 Abs.1 des Bundeszentralregistergesetzes vorlegen zu lassen.

Unbeschadet dessen hat der Leistungserbringer unverzüglich geeignete Maßnahmen zu

ergreifen, wenn ihm bekannt wird, dass gegen eine Person wegen des Verdachtes, eine

solche Straftat begangen zu haben, Ermittlungen zur Strafuerfolgung eingeleitet worden

sind.
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2.4 Nach g 8a SGB Vlll ist beiAnhaltspunkten, die auf eine drohende Kindeswohlgefährdung

für ein Kind oder einen Jugendlichen hindeuten, im Zusammenwirken mehrerer Fach-

kräfte das Gefährdungsrisiko abzuschätzen. Die Mitarbeiter einer Einrichtung verpflichtet

dies, bei der Kenntnis von einem Gefährdungsrisiko, ihren Schutzauftrag unmittelbar

wahrzunehmen und/ oder das zuständige Jugendamt zu informieren.

2.5 Der Leistungserbringer verpflichtet sich nur Personal einzusetzen, das entsprechend der

jeweiligen Leistungsangebotstypenbeschreibung persönlich geeignet ist. Bei Abwei-

chung von den jeweils vom Landesjugendamt als sozialpädagogische Fachkräfte defi-

nierten Qualifikationen besteht ein Entscheidungsvorbehalt der SASJI bezüglich der Ver-

gleichbarkeit von Qualifikationen. Vor Beschäftigung anderer Personen, die aufgrund ih-

rer Ausbildung, besonderer fachpraktischer Erfahrungen und Kenntnisse so qualifiziert

sind, dass sie bestimmte pädagogische Aufgaben übernehmen könnten, ist Einverneh-

men mit dem Leistungsträger und/oder Landesjugendamt herzustellen.

2.6 Der Leistungserbringer verpflichtet sich, die Bestimmungen des Mindestlohngesetzes

für das Land Bremen (Landesmindestlohngesetz) in seiner jeweils gültigen Fassung zu

beachten und seine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht unterhalb des Landes-

mindestlohns zu vergüten.

3. Entgeltvereinbarung

3.1 Die Leistung wird gem. der in der Anlage 1 aufgeführten Leistungs- und Entgeltübersicht

vergütet.

3.2 Die Vergütung beinhaltet alle erforderlichen direkten und indirekten Zeiten der Leistungs-

erbringung sowie die Ausfallzeiten des Personals (2.8. Vor- und Nachbereitung, Fahrt-

zeiten, Dienstbesprechungen, Urlaub, Fortbildung, Krankheit, etc.). Mit den o.g. Vergü-

tungspauschalen sind bei wirtschaftlicher Betriebsführung damit alle notwendigen Per-

sonal-, Sach- und lnvestitionskosten abgegolten. Daraus folgt, dass mit den Pauschalen

alle weiteren mit der Leistungserbringung zusammenhängenden Personalkosten für die

Betreuung, fachliche Leitung und Koordination (Qualitätssicherung), Geschäftsführung

und allgemeine Verwaltung sowie alle notwendigen Sachkosten (Betreuungs- und allge-

meine Venrualtungssachkosten) sowie die Auflrvendungen für Miete, Abschreibung (Büro)

etc. refinanziert sind.

Die Berechnungsgrundlagen der Pauschalen sind dem beigefügten Kalkulationsunterla-

gen (Anlage 3) zu entnehmen.
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3.3 Die Pauschalen sind nur abrechenbar, wenn eine Kostenübernahmeerklärung seitens

des zuständigen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe im Einzelfallvorliegt.

3.4 Die Abrechnung der Pauschalen erfolgt bei Beginn oder Beendigung sowie vorzeitigem

Abbruch im laufenden Monat für das Leistungsmodul nach Tagessätzen. Die jeweiligen

Tagessätze werden mit dem Divisor 30,416 ermittelt. Die Rundung erfolgt erst bei der

Berechnung des anteiligen Monatsbetrages. Zeiten der vorübergehenden Abwesenheit

des jungen Menschen und/ oder Familie aufgrund von Urlaub, Krankenhausaufenthalt,

Kur, in denen die Maßnahme nicht stattfindet, sind nicht abrechenbar. Für anteilige Tage

erfolgt auch hier die tageweise Abrechnung.

3.5 Nur Sozialpädagogischen Familienhilfe (SPFH): Wegen der erhöhten Leistungsintensität

in der Eingangsphase, kann der Leistungserbringer bei nicht vorhersehbarem vorzeiti-

gen Abbruch der SPFH während eines Monats innerhalb des ersten Bewilligungsquar-

tals - insbesondere beifehlender Mitwirkungsbereitschaft der Familie und im Falle einer

eintretenden akuten Kindeswohlgefährdung, die im Rahmen der Kindeswohlsicherung

eine nicht nur vorübergehende Herausnahme des Kindes bzw. der Kinder aus der Fa-

milie erforderlich macht bzw. beiTod der Eltern -, die entsprechende Pauschale im Mo-

nat des Abbruchs mit dem zweifachen Satz abrechnen. Ausnahme: Erfolgt ein Abbruch

im zweiten Quartal des Bewilligungszeitraumes, kann diese mit einem Faktor von 1,5 zur

Abrechnung kommen. Erfolgt ein solcher Abbruch im laufenden Monat (tageweise Ab-

rechnung), kann die Pauschale zu 100 v. H. in Rechnung gestellt werden. Der Leistungs-

erbringer legt der Abrechnung in diesen Fällen die familienbezogenen Einsatzpläne, aus

denen die Einsätze, Beginn und Ende der SPFH hervorgehen und nachgewiesen sind,

bei.

3.6 Ausnahmeoption nur für BJW: Bei Abwesenheit von bis zu vier Wochen erfolgt keine

Entgeltminderung. Wird während eines stationären Krankenhaus- oder Kuraufenth altes

aufgrund einer Diagnose bzw. EinSchätzung durch den behandelnden Arzt erkennbar,

dass es sich um eine längerfristige, mehr als 4 Wochen dauernde Abwesenheit handelt,

mindert sich das Entgelt in der jeweiligen Betreuungspauschale mit dem Beginn der 5.

Woche um einen Abschlag in Höhe von 25 v.H..

Voraussetzung für eine entsprechende Vergütung ist die Aufrechterhaltung der Leis-

tungsbereitschaft derart, dass bei Bedarf jederzeit die Betreuungsleistung übergangslos

fortgesetzt werden kann. Außerdem müssen bei Krankenhaus- und Kuraufenthalten

Kontaktpflege und Bezugsbetreuung vor Ort in angemessenem Umfang sichergestellt

werden. Darüber und über die Rückkehrmöglichkeiten der/des Jugendlichen aufgrund
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einer Prognose über den Krankheitsverlauf ist mit dem zuständigen Fachdienst des Trä-

gers der öffentlichen Jugendhilfe eine Absprache zu treffen und zu dokumentieren.

4. Qualitätsentwicklungsvereinbarung

4.j Die Grundsätze und Maßstäbe für die Bewertung der Qualität der Leistung sowie Anga-

ben über geeignete Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung nach dem Landesrahmenver-

trag nach S 7Bf SGB Vlll gelten ebenfalls für dieses ambulante Projekt. Somit erfolgt

auch die Berichterstattung analog der Vorgaben der Rahmenempfehlung zur Qualitäts-

entwicklung (Berichtsraster) in der jeweils aktuellen Fassung. Die Berichte sind dem ört-

lichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe jeweils zum 31. März alle zwei Jahre vorzule-

gen und gehen gezielt auf die im trägerindividuellen Konzept hinterlegten Schwerpunkte

der Qualitätssicherung in Bezug auf die Dokumentation und Selbstevaluation ein. Zu-

künftige Ergebnisse der Vertragskommission zur Qualitätsentwicklung, insbesondere im

Hinblick auf das Berichtswesen in Form eines standardisierten Rasters, sollen dabei be-

rücksichtigt werden.

4.2 Mit dem bekannten Formblatt erfolgt die Übermittlung der für das Berichtswesen erfor-

derlichen Daten an die zuständigen Sachgebietsleiter im Sozialdienst Junge Menschen

des jeweiligen Sozialzentrums.

4,4 Ergänzend vereinbaren die Vertragspartner, dass der Leistungserbringer ab Beginn der

Laufzeit dieser Vereinbarung nach vorheriger Absprache die Entwicklung und den Ein-

satz des Personals (Funktion, Qualifikation, Stellenanteil, Eingruppierung, Erfahrungs-

stufen, etc.) sowie der Fallzahlen in einer Übersicht darstellt.

4.5 Sollten sich Anhaltspunkte ergeben, die erhebliche Zweifel an der Leistungsqualität und

Wirtschaftlichkeit der Einrichtung begründen, stellt der Träger der Einrichtung dem öf-

fenlichen Jugendhilfeträger auf Anforderung weitergehende, zur sachgerechten Beur-

teilung notwendige und geeignete Prüfungsunterlagen zur Verfügung und erteilt auf An-

frage die erforderlichen Auskünfte. Ziel solcher Prüfungen ist es, etwaige Mängel für die

Zukunft einvernehmlich abzustellen. Zudem hat der örtliche Träger der öffentlichen Ju-

gendhilfe das Recht zu einer angemeldeten Prüfung dieser Unterlagen vor Ort. Diese

wird rechtzeitig angekündigt und gemeinsam terminiert'

lnhalt der Vor-Ort-Prüfung kann darüber hinaus sein:

. sich vor ort ein Bild von der Leistungserbringung zu verschaffen,
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lnaugenscheinnahme von Personen, Personalakten (Arbeitsverträge etc.), Aus-

stattung und Sachen,

Einsichtnahme in die Leistungsdokumentationen und andere relevante Aufzeich-

nungen,

Befragung von Leistungsempfänger:innen und anderen beteiligten Personen

(wird im Kontext der Hilfeplangespräche bzw. in Abstimmung zwischen Case-

Management und Leistungserbringer durchgeführt).

5. Vereinbarungszeitraum

5.1 Die Vereinbarung gilt ab dem 01 .06.2026 und wird mit einer Mindestlaufzeit von 20 Mo-

naten (31 .01.2028) auf unbestimmte Zeit geschlossen'

Für die Vereinbarung gelten d ie nachfolgenden Vereinbarungszeiträume.

. 01 .06.26 - 28.02.27 (siehe Anlage 1a Leistungs- und Entgeltübersicht)

. 01 .03.27 - 31.12.27 (siehe Anlage 1b Leistungs- und Entgeltübersicht)

. Ab 01.01.28 (siehe Anlage 1c Leistungs- und Entgeltübersicht)

5.2 Zur vollständigen oder teilweisen Anderung oder Aufhebung der Vereinbarung bedarf es

einer schriftlichen Kündigung unter Einhaltung der unter Ziffer 5.1 bestimmten Mindest-

laufzeit. Die Vergütungsvereinbarung kann mit einer Frist von mindestens 6 Wochen, die

übrigen Bestandteile derVereinbarung können mit einer Frist von mindestens 3 Monaten

gekündigt werden.

S.3 Für den Fall, dass sich die Leistungs- und Vergütungsfaktoren bzw. -strukturen durch

gesetzliche oder landesrahmenvertragliche Neuerungen wesentlich verändern, kann

diese Vereinbarung von jeder Vertragspartei ohne Einhaltung einer Frist zum Zwecke

der Anpassung durch Neuverhandlung gekündigt werden. Bis zum Abschluss einer Neu-

vereinbarung gelten die bisherigen Regelungen weiter.

5.4 Um auf extreme Abweichungen bei den Sachkostensteigerungen in Vereinbarungen mit

einer Laufzeit von mehr als 1B Monaten reagieren zu können, löst eine Abweichung der

zugrunde gelegten lnflationsrate von mehr als S-%-Punkten gemäß VK-Beschluss zur

TV-L-Umse2ung vom 15.04.26 ein beidseitiges Sonderkündigungsrecht aus (also z. B.

statt 1,5 % Preissteigerung > 6,5 oÄ Steigerung
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6. Sonstiges

6.1 Bei Unwirksamkeit einer Bestimmung dieses Vertrages verlieren die übrigen Bestim-

mungen ihre Wirksamkeit nicht. Eine unwirksame Regelung ist von den Vertragsparteien

durch eine wirksame zu ersetzen, die der unwirksamen in ihrer Auswirkung möglichst

nahekommt. lm Übrigen gelten die Vorschriften der SS 53 ff. des Zehnten Buch Sozial-

gesetzbuch (SGB X) über den öffentlich-rechtlichen Vertrag.

6.2 Alle Anlagen dieser Vereinbarung sind Vertragsbestandteil

6.3 Dieser Vertrag unterliegt dem Bremer lnformationsfreiheitsgesetz (BremlFG). Bei Vorlie-

gen der gesetzlichen Voraussetzungen wird er nach Maßgabe der Vorschriften des

BremlFG im elektronischen lnformationsregister veröffentlicht. Unabhängig von einer

möglichen Veröffentlichung kann der Vertrag Gegenstand von Auskunftsanträgen nach

dem BremlFG sein.

6.4 Der Leistungserbringer bestätigt die Anwendung des von ihm angegebenen Tarifuer-

trags (TVL-S) und die damit im Vertragsentgelt enthaltenen Lohnkosten in voller Höhe

an sein Personalweiterzuleiten. Der Leistungserbringer erklärt sich bereit die gezahlten

Gehälter nach den Anforderungen des Kostenträgers nachzuweisen.

6.5 Sofern noch nicht erfolgt tritt der Einrichtungsträger mit Abschluss dieser Vereinbarung

dem Landesrahmenvertrag nach S 78 f SGB Vlll in seiner aktuellen Fassung bei. Die

dort enthaltenen Bestimmungen gelten entsprechend.

Geschlossen: Bremen, im Mai2026

Die Senatorin für Arbeit, Soziales, Leistungserbringer

Leistungsübersicht mit Entgeltsätzen (Anlage 1)

Leistu n gsan gebottypen

Kalkulationsunterlagen für den Kalkulationszeitraum 01.06.2026 - 31.01.2028

Anlaqen:

Anlage 1

Anlage 2

Anlage 3



1. a Leistu und E bersicht 01.06.2026 - 2A.O).2021

Abwesenheits
Modul/Fallgruppe I Abwesenheits/ Modul/Fallgrupp /Tagespauscha Modul/Fallgrupp Abwesenheits/T ModuUFallgrupp Abwesenheits/T Modul/Fallgrupp Abwesenheits/T

Monat Monat le el eV Monat

Träger: Hans Wendt Stiftung Zeitraum: 01.03.2027 - 3I.12.2027
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1.931.s0 €

75.55 €

2.575.34 €
832,1s €

1.747 .?1, €

2.296,60 €

49.31€
1.365.18 €

225.30 €

50.s0 €

1.499,17 €
t.420.24 €

a32.L5 €
L.358,43 €
6.849,2t €
r..s35.05 €

1. b Leistunes- und Entgeltübersicht
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Abwesenheits/T
asesoauschale

Träger: Hans Wendt Stiftung Zeitraum: ab 01.01.2028

Modul/Fallgrupp

e V pro Monat

840,21 €

Abwesenheits/f
agespauschale

3.090.59 €

Modul/Fallgrupp

e lV pro Monat

4.720.78€
510,37 €

1.913.25 €

Abwesenheits/T

aeesoauschale

2.523,05 €

Modul/Fallgrupp
e lll Dro Monat

3.364,07 €

708,46 €

1.536,69 €

Abwesenheits

/Tagespauscha
le

1.955,01 €

76.45 €

Modul/Fallgrupp

e ll pro Monat

2.606.68 €

840,20 €

1.808,14 €

2.324,24 €

Abwesenheits/
Tagesoauschale

AqAT€

1.381,12 €

22t.79 €
57,07 €

Modul/Fallgruppe I

oro Monat

1.515,16 €

1.841,49 €

840,20 €

1.373,50 €

6.924,85 €

1.552,52 €

1. c Leistungs- und Entgeltübersicht

Arberten mtt der

Herkunftsfamilie
lstationärl
BJW

EePleiteter Umsans

Erziehunssbeistandschafl

Familienkriseninterventi

SPFH

Abwesenheits/T
aeesoauschale

Modul/Fallgrupp
e V oro Monat

850,53 €

Abwesenheits/T
aaespauschale

3.122.15 €

Modul/Fallgrupp
e lV pro Monat

4.162,87 €

618.46 €

1.933,97 €

Abwesenheits/T
asesoauschale

2.549,r2 €

Modul/Fallgrupp

e lll pro Monat

3.398.83 €

7L7 ,57 €

r.553,77 €

Abwesenheits

/Tagespauscha
le

1_975.58 €

77,27 €

Modul/Fallgrupp

e lll]ro Monat

2.634,7r €

850.52 €

L.827,84€

2.348,94€

Abwesenheits/
Taeesoauschale

50.43 €

1.395,13 €

279.71 €

5r.64 €

Modul/Fallgruppe I

pro Monat

1.533,04 €

1.851.51€

8s0,52 €

1.388,97 €

6.98s,15 €
1.569,75 €

Arbeiten mit der

Herkunftsfamilie
lstationärl
BJW

Begleiteter Umgang

Erziehunesbeistandschafl

Familienkriseninterventir
SPFH



Anlage 2.13

die aber eine Rtind - um - die - Uhr - Betreuung und/oder eine

stationäre unterbringung in einer Einrichtung nicht (mehr) erforderlich

ist.

Der Zugang in die Maßnahme ist sowohl aus dem Elternhaus, der

Herkunftsfamilie, einer Pflegefamilie bzw. im Anschluss an eine sta-

tionäre Maßnahme - im Sinne eines Stufenplanes zur Verselbst-

ständigung - möglich

Jah6 refür abdliche 1isthnen einBetreutes endwo JugenAngebotJug
selbstäes enAnforderuen etne die d ndigndu ngenung Volljä hrige,

sind fürwachsennichtnochentscheidendn Umfanem ge-sLebens

1. Art des Angebots

ss 34,41 SG vilt2. Rechtsgrundlage

1 6 Jahre
indestmaß an Selbstständigkeit vorhanden ist,

deren Lebenssituation von vielschichtigen Problemlagen be-

stimmt ist,
deren Erziehung und Entwicklung in ihren Herkunftsfamilien nicht
(mehr) sichergestellt werden kann,
für die eine Perspektivfindung notwendig ist,

bei denen soziale Kompetenzen aufgrund von verminderter Ei-
genständigkeit und eines Nachreifebedarfs entwickelt oder enruei-

tert werden müssen

lnnerhalb dieses Leistungstyps sind trägerindividuelle schwerpunkt-
setzungen bei der Zielgruppe möglich und in die Leistungsvereinba-
run gen zwischen den Vertragsparteien aufzu nehmen.

Der Personenkreis kann wesentliche quantitativ unterschiedliche
Hi[e- und Betreuungsbedarfe haben. Es wird deshalb nach Betreu-

ungspauschalen unterschieden. Vgl. Punkt 6.

Jugendliche
bei denen ein M

3. Personenkreis

des jungen Volljährigen:

r Erlangung der erforderlichen Kompetenzen zur Alltagsbgwälli-
gung äurCn Anleitung und Beratung mit dem Ziel des selbststän-

digen Lebens / Wohnens
. Stabilisierung der eigenen Persönlichkeit durch Bewusstma-

chung der eigenen Stärken und Fähigkeiten und die Entwicklung

eines neuen Selbstwertgefühls.
o Abbau von Verhaltensauffälligkeiten und
. Aufbau sozialer Koinpetenzen und sozialverträglichem Verhalten

. lntegration in ein neues soziales Umfeld.

. Unterstützung bei der Vermittlung von Schul- und Ausbildungs-
abschlüssen

des Minderjährigen bzwErziehung und Persön lichkeitsentwicklung4. Allgemeine Zielsetzung

Entwicklungsberichte etc.) auf Grundlage des Kinderschutzgesetzes.

Zu Beginn der Maßnahme, nach Vorliegen des Hifeplans, ist

innerhälb von 6 bis 8 Wochen ein Handlungsplan zu erstellen, der

während der gesamten Maßnahmendauer kontinuierlich

fachli-d unterestellter ersich ass Einrichtud ngDer Einrichtungsträg
rdWI ierunterH 1ä Itkoordund iniertGes nkten eleitetchen sichtspu

ndu äßigdieauch (regelmSicherungQualitätsentwicklu ng-

eben wird

5. lnhalte der Leistung

Beschlossen in derVK am 08.07.2015, Geändert gem. VK-Beschluss vom 15'04'26



Anlage 2.13

Eine Rufbereitschaft nach 22 Uhr ist nicht vorgesehen

5.1 Unterkunft und Raumkon'
zept

D e jungen Menbch en lebe n ln der Regel tn sel bst angemietetem

Wohnrau m. Die Unterkunft ist nicht Bestandtei der Le stu ngserbrin-

durch den Einrichtu Punkt 1 1

5.2 Verpflegung Die Ve rpfleg ung ist nicht Bestandte der Leistun gse rbri ngu ng durch

den Ein richtungsträger (vg t. Punkt I 1 ).

5.3 Erziehung / Sozialpädago-
gische Betreuung

r Einzel- und / oder GruPPenarbeit
r Elternarbeit
r Sicherstellung der Kinderechte
. Sicherstellungvon Beschwerdemöglichkeiten
. Beteiligung der jungen Menschen in allen sie betreffenden

Entscheidungen.

unter Nutzung allgemein anerkannter Methoden, deren Einzelheiten

in der Trägereigenen-Leistungsbeschreibung zu beschreiben sind'

6. Personelle Ausstattung Die fachliche Leitung/Koord ination un d Qualitätssicheru ng erfolgt

durch etne erfahrene Sozialpädagog in I nen erfahrenen Sozialpä-

dagogen oder eine Sozialarbeiterin / einen Sozialarbeiter.

Die Betreuung von Jugendlichen und jungen Volljährigen erfolgt in

der Regel durcn Soziaipädagoginnen/Sozialpädagogen, Sozialarbei-

terin/Sözialarbeiter oder Erzieherinnen/Ezieher in einem Personal-

mix aus 90 v. H. Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen, Sozialarbei-

terin/Sozialarbeiter und 10 v. H. Ezieherinnen/Ezieher.

Die Anzahl der Personalstellen für die Betreuung richtet sich nach

den in den jeweiligen Betreuungspauschalen im Durchschnitt indivi-

duell erforderlichen Betreuungszeiten'

Pe rso na lan h a ltswerte :

Der Betreuungsumfang beträgt in der

Betreuungspauschale l: 5,00 Wochenstd. netto

Betreuungspauschale ll: 7,50 Wochenstd. netto

Betreuuhgspauschale lll: 10,00 Wochenstd. netto

Betreuungspauschale lV: 12,50 Wochenstd. netto

Nettoprinzip: Sind die Stunden, die direkt mit und für den Klienten

erbraiht weiden. Hinzukommen die Ausfallzeiten der Mitarbeiter und

Mitarbeiterinnen und die erforderlichen indirekten Leistungszeiten.

Fachliche Leitung : einzelvertragliche Regelung.

Geschäft sfü hru ng/Verwaltung : einzelvertragl iche Regelung'

7 g der Leistung Der Umfang der Leistung bemisst
nung zu der angewählten Betreuu

sich in der Regel nach der Zuord-
ngspauschale.

2

Beschlossen in derVK am 08.07.2015, Geändert gem. VK-Beschluss vom 15'M'26



Anlage 2.13

8. Pädagogische Sachmittel Pädagogische Sachmittel sind im angemessenen Umfang bereitzu-

stellen und Beständteil der Leistuno

9. Betriebsnotwendige Anla-
und Ausstattun

Die zur Sicherstellung der Ma ßnahme notwendigen Anlagen und

Ausstattu sind Bestandtei der

1 0. Qualitätssicherung und
Qualitätsentwicklung

D e Maßnahmen des Trägers erner Einrichtun g zu Qualitätsentwick-
lung und -sich erung werden mtn desteNS m Abstand von 2 Jah ren n

ein em Qualitätsentwick lu ngsbericht entspreche nd der Regelu ngen

des Landesrahm bzw tn der noch abzusch ließenden
baru dokumentiert

11. Leistungsentgelt Das Leistungsentgelt enthält die Kosten für das Regelleistungsange-

bot und die betriebsnotwendigen lnvestitionen.

Hierin sind die mit der Leistungserbringung zusammenhängenden
Personalkosten für die Betreuung, fachliche Leitung und Koordinati-

on (Qualitätssicherung), Geschäftsführung und allg' Verwaltung. so-

wie'alle notwendigen Sachkosten (Betreuungs- und allg. Verwal-

tungssachkosten) sowie die Aufwendungen für Miete, Abschreibung
(Büro) etc. refinanziert.

lm Entgelt sind nicht enthalten und daher im Einzelfallzusätz-
lich nach SGB Vlllzu finanzieren:

Leistungen zum notwendigen Unterhalt in Höhe des Regel-

satzes der Regelbedarfsstufe 1 nach dem SGB Xll'
die Kosten deiUnterkunft und deren Ausstattung,

Ferienmaßnahmen,
fürjunge Menschen ab 13 Jahren unabhängig vom Schulbe-

suöh Übernahme von Fahrtkosten in Höhe der günstigsten

Monatskarte, sofern keine Fahrtkostenübernahme von

anderen Stellen erfolgt,
mehrtägige Klassenfahrten,
Erstausltattun g Bekleid ung, soweit erforderlich.

3
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Ambulante Arbeit mit ilie während der stationärender Herkunftsfam
Unterbrin u

LeistungsangebotstYP
Nr. 17

verantwortu n gsvoll versorgen, fördern u nd erziehen können'

Die Kooperat]on zwischen Herkunftsfamilie und Einrichtung wird aktiv

unterstützt und gefördert. Der Prozess der Rückführung des Kindes in die

Herku nftsfam i lie bzw. zu den u rs prÜ n gl ichen Erziehu ngsverantwortlichen

wird durch verschiedene, zumeist systemische und ressourcenorientierte

Methoden vorbereitet und begleitet.

Das Case Management hat im Vorfeld geplant:

. die in diesem Zeitraum von den Eltern zu erreichenden Ziele, um

eine Rückführung des Kindes zu ermöglichen
.denUmfangunddieArtderKontaktezwischendenElternund

dem Kind

lm Rahmen eines Einleitungsgesprächs mit den beteiligten Personen

(Eltern, CM, Träger-Fachkrift,-Einrichtung, ggf' betroffene Kinder und
jugendliche) veritändigen sich die Beteiligten auf ein gemeinsames

Voigehen ggt. 
"rfotgt 

eine Anpassung der Hilfeplanung. Die Beteiligung

Oes"XinOe!/-lugendlichen soll in einer für das Kind/den Jugendlichen

verständlichen, nachvollziehbaren und wahrnehmbaren Form erfolgen.

ln i. d. Regel vierteljährlich stattfindenden Hilfegesprächen (die konkrete

Taktung 
"ätt 

ir Hilfeplangespräch vereinbart werden), mindestens. aber

zu jedeim phasenwechsel sollen die gqsammelten Erfahrungen m1 den

befeiligten Personen ausgewertet und die nächsten Schritte konkretiSiert

werde-n. Ein schriftlicher äericht ist im Vorfeld der Helferrunde durch die

durchführenden Fachkräfte dem case Management einzureichen.

Voraussetzung der Hilfegewährung ist die fachliche Einschätzung, dass

die Rückführ:ung mit 
-gtict< auf das Kind/Jugendlichen und. die

Herkunftsfamilie in einem befristeten Zeitraum möglich erscheint'

Notwendig hierfür ist die Bereitschaft der Herkunftsfamilie zur aktiven

Mitarbeit, der wille zur Veränderung und zur Annahme der in der

Hilfeplanung festgestellten Unterstützun g.

renstationäderrenwäh deeH rkunftsfamiArbeit mit derDie
IternE ubzwdfür ie lichen nglichenrsprüeibelnistnterbriU ung Angebotng

dernerel Eeren Kinder ln nrichtungchen dhunE'zie gsverantwortl
undsind Durchlfe rachteb Beratungren ndhstationä untergJuge

nftsfam ilieHerkudernhuErzied te ngu ngenU sollen ngsbednterstützung
CSKind odedesauf die EntwickluH inblickmeines ngerhinn alb

ASSdwerdverbessertSOes weit en,itraumZeJ nliche vertretbarenugend
wieder selbstuJ nd iche noder denEltern ASd Kind geted

$ 27 Abs. 2 SGB Vlll in Verbindung mit $$ 34, 35a SGB Vlll2. Rechtsgrundlage

Rückführung angestrebt wird.

Bezogen auf die Gründe, die zu einer Fremdplatzierung geführt hatten,

konnö in der Herkunftsfamilie sowie bei dem untergebrachten

Kind/Jugendlichen eine positive Entwicklung erziell werden... Die

wesenli-chen Hilfeptanziele, die eine begleitete Rückführung möglich

erscheinen lassen, sind bereits erreicht worden.

d ienduErzieh sverantwortlicheurs licheItern ungEblicheLe prung
SG34 vilB vmahd in Metner aßn $35aKin nde gem sgedazugehöri

neden enundsind beu brachterziehunetmilSGBVI s) nterge(H

Die Arbeit mit der
Unterbringung verfolgt

Herkunftsfamilie
die Rüökkehr des

im Rahmen der stationären
Kindes in die Herkunftsfaniitie.

4. AllgemeineZielsetzung

VK Beschluss vom 14.06.2023



Die Zielsetzungen sind:
- Aktivierung von Ressourcen bezogen auf die im Hilfeplan

vereinbarten Ziele
- Bearbeitung von Konflikten zur Stabilisierung der Eltern-Kind-

Beziehung
- Wiederheistellung, Stabilisierung und Erweiterung der

ErziehungskompÄtenz der Eltern zur Sicherstellung eines

familienförderlichen Klimas
- Unterstützung bei der Zusammenführung des Familiensystems

- (Wieder-)Einbindung in tragende soziale Netze
- Sicherung der Nachhaltigkeit der RückfÜhrung

Rahmenvereinbarung zu $ 8a SGB Vlll

cherSI DazuKoord nationundste dieIt LeitungfachlicheDer Träger
aufunddie Qualitätssicherungauch Qualitätsentwickl unggehört

eSetzG zuemdrundlaG des Bundeskinderschutzgesetzes,ge
BremerdieSOWICKind erschutztmlnformationnikationKommu und

5. lnhalte der Leistung

nentnitarbeiter:Msinkräfte ed rfahreneFaen chduDie rchführend
bareVEerodnnenSozialarbeiter: rgleichodernnen(Sozialpädagog:

ischer ngmitlüsseAbsch Beratungsausbildusystemmöglichst

Personelle Ausstattun g/
Fachprofil

6.

Casemanagement zu ÜberPrüfen.

Die Leistungen werden über eine Fallpauschale abgerechnet, die

folgende Module beinhaltet:
- Elternarbeit (ergänzend zur Elternarbeit in der Einrichtung)

- moderierteEltern-Kind-Kontakte
- Familiengespräche
- ReflektionderWochenendkontakte
- Kooperation mit anderen relevanten Hilfesystemen

lnsgesamt umfasst die Maßnahme durchschnittlich 20 Std. im Monat.

Dar]n enthalten sind alle direkten (16 Std. monatlich) und indirekten

Zeiten (4 Std. monatlich). Direkte Zeiten beschreiben hier alle Aufgaben'

die mit äem Fall direkt im Zusammenhang stehen.. Der direkte Kontakt

mit den Leistungsempfänger:innen schlüsselt sich wie in der Anlage 2

der Arbeitshilfe-,,Aufteilung der Arbeitszeit im ambulanten Bereich in

direkte und indirekte Zeiten" beschrieben auf. Bei den

Stundenkontingentenhandeltessichumrechnerische
Durchschnittswerte, d ie fal lbezogen flexibel ein gesetzt werden können.

7.1 Die Arbeit mit der Herkunftsfamilie gliedert sich in 3 Phasen

Eingangsphase
Die Eingangsphase beinhaltet die Konkretisierung del Hilfeplanziele

und diä E-rarbeitung von Schritten zur Zielerreichung mit der

Herkunftsfamilie.

HauptPhase
Die Hauptphase zeichnet sich durch ihren Übungscharakter aus'

Neu gewonnene Erkenntnisse aus den Beratungssettings könneq in

die Piaxis umgesetzt und ausprobiert werden. Die im Hilfeplan

festgelegten Ziele sollen erreicht werden'
Sie 

-umfässt 
die Enrreiterung und Stabilisierung der

familiären/elterlichen Kompetenzen und die kontinuierliche

Überprüfung der Zielerreichung'

ss

Die Maßnahme ist in der Regel auf
Hinblick auf die erzielte Wirkung in

bis zu 12 Monate befristet und im

regelmäßigen Abständen durch das

hase

VK Beschluss vom 14.06.2023



7.2 Themen, die je nach Problemlage in den einzelnen Phasen zu

bearbeiten sind:
' Vor- und Nachbereitung der Besuchskontakte
' ReflexionderelterlichenErziehungskompetenz
' Förderung der Eltern- Kind Kommunikation
' StärkungterBindungsqualitäten derFamilienmitglieder
' Stärkung des Geschwistersystems
. stärkun! der Eigenverantwortung, auch in krisenhaften Phasen
. Erarbeitüng von Ressourcen, die zur nachhaltigen Stabilisierung

des Familiensystems erforderlich sind
.ErarbeitungfamilienbezogenerKriterienfürdievollständige

Rückführung des Kindes - auch unter Einbeziehung der

KooPerationsPartner

7.3. Arbeitsweisen und Methoden in der Arbeit mit der Herkunftsfamilie

Zur Umsetzung der Hilfeplanziele werden von den Fachkräften

systemisch- und lösungsorientierte Begleitungen und Beratungen

durchgeführt.

notwendigen

Rückfü

tedsofernAbschl nt,Die beginussphase
vorWochenn desind, Rege einigeerreichtRahmenbedin gungen

dieinhaltetie beSHaushalt.enhru dentn elterlicherd ng
sowleRückführungsprozessesdes

dernach RückführunFamilie s (inder
Vorbereitung und Begleitung
eine befristete Unterstützung
der Regel ca. zwei Monate).

Grundausstattung von Materialien zur ischen Unterstützungmethod

dieser Arbeit.
Pädagogische Sachmittel8.

Voraussetzungen, um einen professione
(ggf . stadtteilbezogene Anlaufstellen).

nischen
iben zu können

nche unddören raumteLeistun botm gehZu gsan ge
ienstD betrellen

Betriebsnotwendige
Anlagen und Ausstattung

9

zurwerdenLedieses studesn ngsangebotesD Mae naß hme Trägers
zwelnVOm Abstandindestensm-entwickl ungundalitätssicheruQu ng

derntwicklualitätse entsprechendetnem Qun ngsberichtahJ ren
derbzw.merahLandes entsprechendelu en des nvertragesReg ng

n ert.dokumentibarunitätsentwickluQual gengsverein

10. Qualitätssicherung und
Qualitätsentwicklung

Maßnahmestundenkontingents.
Beim Abbruch der Maßnahme erfolgt eine tageweise/stundenweise

Abrechnung.
Die Kosten-für geplante Fahrten im Falle von auswärtig untergebrachten

kind"rn und iugendlichen werden - wenn nicht anders in der

Entgeltvereinbarung geregelt - im Umfang analog des Bremischen

ReiöekostengesetzleJlAremRKG; in der jeweils gültigen Fassung) vom
jugendamt j für du. in der Regel günstigste Verkehrsmittel - erstattet;

soiern als Verkehrsmittel ein PkW erforderlich sein sollte, gelten die in

S 5 Abs. 'l Satz 1 u' 2 BremRKG genannten

Wegstreckenentschäd ig ungen.

die Gesamtdauer der
m Sinne eines

Die bewilligten Leistungsstunden
Maßnahme flexibel einzu

sind über
setzen, i

VK Beschluss vom 14.06.2023



Anlage l zum Vertrag SPFH

hungsfunktion der Familie. sie hat damit vor allem die Verbesserung

der Lebenssituation des bzw. der Kinder oder Jugendlichen in der Fa-

milie zum Ziel. sozialpädagogische Familienhilfe ist eine ambulante,

niedrigschwellige, intensive und vorbeugende sowie im Rahmen der

Kindeiwohlsicherung unterstützende mittelfristig angelegte Leistung

im Rahmen der Hilfe zur Erziehung.

sie soll durch intensive Betreuung und Begleitung Familien in ihren

Erziehungsaufgaben bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, bei

der Lösung von Konflikten und Krisen sowie im Kontakt mit Amtern

und lnstitutionen unterstÜtzen und Hilfe zur Selbsthilfe geben'

Voraussetzung für die Leistungsgewährung ist die Bereitschaft der

Familie, zielorientiert an der Verbesserung der eigenen Lebenssitua-

tion mitzuwirken.

Bei der Sozialpädagogischen Familienhilfe handelt es sich nicht um

. eine Haushaltshilfe auf der Grundlage des SGB Xll

. eine Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen ($ 20

sGB Vlll)
. eine Eziehungsbeistandschaft (S 30 SGB Vlll)
. Tagespflege ($ 23 SGB Vlll)
r Elternarbeit während einer Fremdplatzierung
. eine Erziehungsberatung auf der Grundlage des $ 28 SGB Vlll

oder eine aufsuchende Familienberatung
. eine Familienkrisenintervention (S 27 SGB Vlll)

Die SPFH ist kein Leistungsangebot für geistig behinderte Eltern,

chronisch psychiatrisch erkrankte Eltern und suchtmittelabhängige
Eltern, bei denen die Betreuung, Behandlung und /oder Therapie der

Kindeseltern im Vordergrund steht

Die Aufgabenstellung der SozialP
tiert sich zentral an der Sicherung

ädagogischen Familienhilfe orien-
und Wiederherstellung der Erzie-

1. Art des Angebots

s 31 SGB Vlll2. Rechtsgrundlage

besonderer sozialer, emotionaler und/oder wirtschaftlicher Belas-

tungssituationen (Multiproblematik) nach den Bestimmungen des

SGB Vlll zur Bewältigung ihrer Erziehungsaufgaben und von Alltags-

problemen ein mittelfristig angelegtes aufsuchendes, niedrigschwelli-
ges professionelles Hilfsangebot benötigen.

Folgende Problemkonstellationen sind charakteristisch für diese Le-

benslagen:
r nicht ausreichende Erziehungskompetenz der Eltern
o gestörte Eltern-Kind-Beziehungen oft verbunden mit Vernach-

lässigungen und/oder Gewalterfahrungen einschließlich sexu-

ellen Missbrauchs
. wesentliche Kommunikationsstörungen imfamiliären System

und/oder sozialem Umfelu
. gravierende Strukturprobleme im Haushalt und Alltag

. erhebliche Ehe- und Partnerprobleme die Auswirkungen auf die

Kinder haben
. Psychische lnstabilität und Erkrankung eines Elternteils
r Folgeerscheinungen aufgrund einer Abhängigkeit von Alkohol,

Medikamenten und anderen Suchtmitteln

Familien mit einem oder mehreren Kindern, die aufgrund anhaltender3. Personenkreis

Geändert gem. VK-Beschluss vom 11.02.26



Anlage l zum Vertrag SPFH

a

a

a

Struktur- und Beziehungsprobleme, die einen Verbleib eines
Kindes/Jugendlichen in der Familie gefährden.

Fälle von Kindeswohlgefährdung in denen die Grundversor-
gung des Säuglings bzw. Kleinkindes nicht abgesichert ist

FattÄ uon Kindeswohlgefährdung, die an der Nahtstelle zur

Frernd platzierung liegen

Es werden im Rahmen der SPFH zwei Bedarfsgruppen von Familien

unterschieden:

Fallgruppe 1: Familien mit einer Multiproblematik im Kontext einer

Kindeswohlsicherung.

Fallgruppe 2:
FamJlien mit einer Multiproblematik im Kontext eines erhöhten Unter-

stü?ungsbedarfs und aufgrund einer erhöhten Kindeswohlgefähr-

dung:
Es liandelt sich hierbei um Fälle in denen die Grundversorgung des

Säuglings bzw. Kleinkindes nicht abgesichert ist bzw. um Fälle die an

der Nahtstelle zur Fremdplatzierung liegen.

lnnerhalb des in diesem Leistungstyp definierten Personenkreises

einschließlich der Bearbeitung der Problemkonstellationen sind trä-

gerindividuelle schwerpunktsetzungen möglich. Näheres hierzu ist im

Einzelvertrag festzulegen.

4. AllgemeineZielsetzung Aufbau von tragfähigen Strukturen in der Familie

Aufbau von verlässlichen Strukturen, die den Verbleib des Kin-

des/Jugendlichen in der Familie ermöglichen
Förderung und Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern

Modifizierung und Erarbeitung von Lösungsansätzen zur Bear-

beitung familiärer Beziehungskonflikte und Veränderung der

Kommunikationsmuster
Aufbau bzw. Stärkung sozialer Kompetenzen der Familienmit-
glieder
Unterstützung und Hilfestellung mit dem Ziel der Befähigung
zur eigenständigen Sicherung der Grundversorgung (finanziell'

medizinisch, therapeutisch, hygienisch)
Entwicklung und Stärkung der Fähigkeiten, Zugang zu sozialen
Netzen zu finden und zu stabilisieren sowie sich auf sie zu stüt-

zen.
Förderung der lntegration des Kindes in die tagesOetreuungs-
angebote (KTH etc.)
Föiderung der lntegration in Schul- und Ausbildungsgänge
(Wieder-) Aufbau und Normalisierung der Beziehung der Kin-

der/der Jugendlichen zum familiären Bezugsrahmen

a

a

a

a

a

a

5. lnhalte der Leistung Der Träger stellt die
gehört auch die Qua

fachliche Leitung und Koordination sicher. Dazu
litätssicherung (regelmäßige Entwicklungsbe-

richte etc.).

Zu Beginn der Maßnahme ist nach Vorliegen des Hilfeplans inner-

halb vön 6 bis 8 Wochen ein Handlungsplan zu erstellen, der wäh-

rend der gesamten Maßnahmendauer kontinuierlich fortgeschrieben

wird.
5.1 Unterkunft und Raumkon'

ze

des Leistungsangebo-Unterkunft der Familien ist nicht Gegenstand
tes

5.2 Verpflegung Verpflegung ist nicht Gegenstand des Leistu ngsangebotes

Geändert gem. VK-Beschluss vom 11.02.26



Anlage l zum Vertrag SPFH

5.3 Erziehung / Sozialpädago'
gische Betreuung

Die Betreuung u nd der Fam lien erfolgt durch rege mäßi-
ges aktives Aufsuchen n der eigenen Wohn ung e ist gekennzeich-

net von (therape utischen 1

) Beratungsgespräch en Gru ppe nangebo-

ten (Elterntrain ing ), gemetn samen U nterne hmun ge n und SSf, erleb-

nispädagogischen Elementen.
Durch sozialpädagogische Betreuung und Begleitung ggf. in Kontext

mit anderen Berufsgruppen soll unter anderem mit dem Ziel der Errei-

chung von größtmöglicher unabhängigkeit von institutioneller Hilfe un-

ter anderem erreicht werden:
. Stärkung und Stabilisierung der Erziehungskompetenz der Eltern

. Aufhebung der lsolation und Ausgrenzung,

. Einüben von alltagspraktischen Fähigkeiten (wie z' B. Haushalts-
führung, Umgang mit Geld) mit dem Ziel der Übernahme der Ei-

genverantwortung,
. Strukturierung des Alltags mit dem Ziel der Sicherstellung der

Grundversorgung (finanziell, medizinisch, therapeutisch, hygie-

nisch),
r Entwicklung sozialer Kompetenzen und tragfähiger Beziehun-

gen,
r Entwicklung und Stärkung der Fähigkeiten, den Zugang zu den

sozialstabilisierenden Netzen zu finden und stabil zu halten so-
wie sich auf sie zu stÜtzen,

. Hilfe bei der Herstellung von Kontakten zu Behörden, mit dem

Ziel, Angelegenheiten selbst wahrzunehmen und zu regeln,
r Sicherstellung der lnanspruchnahme von Regelangeboten der

Kindertagesheime, Sicherstellung der Schulpflicht, Sicherstel-

lung von Ausbildung und Berufseintritt

Die Arbeit kann u.a. mit den nachfolgend aufgeführten fachlich quali-

fizierten und erprobten methodischen Ansätzen durchgeführt werden:

r SystemischlösungsorientierteAnsätze
r Systemisch-verhaltenstherapeutischeAnsätze
r Netzwerkarbeit
. Video-Home-Training
. Krisenmanagementund Stressbewältigungstraining
r TrainingderKonfliktbewältigung
r Elterncoaching (befristet auf drei Monate)
. Gr:uppenarbeit
r Ansätze der Erlebnispädagogik/Arbeit mit kreativen Medien
. Alters- und berufsspezifische Methoden der Einzel- /Familien-

hilfe

6. Personelle Ausstattung Diplomsozialpädagoge / DiP lomsozialpädagogin bzw. Diplomsozial-

arbeiter /-Diplomsozialarbeiterin oder

Fachkräfte mit vergleichbarer Ausbildung, möglichst mit systemi-

scher Beratungsausbildung sowie anteilig

Ezieher/innen

H a u swi rtschafte r/i n ne n

Ki nderpf leger/i nnen/Sozia lassistenten

Personalschlüssel in der Gruppe l:1 zu 6,4'

Personalschlüssel in der Gruppe ll: 1 zu 3,9

1 lm Sinne von systemischer Familientherapie
Geändert gem. VK-Beschluss vom 11.02.26
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7. Umfang der Leistung Die Sozialpädagogische Familien hilfe verläuft prozesshaft und in der

Regel in drei Phasen:
r Eingangs- bzw. Kontaktphase (diagnostischeAbklärung/Herstel-

tunj Oe-s Arbeitsbündnisses mit dem Klienten/Aufbau einer Ver-

trar.iensbasisA,/ereinbarung von ZielenlEntwicklung eines Hand-

lungsplanes)
o Betreuungsphase (Umsetzung des Handlungsplanes)
r Ablösephase(AuswertungderZielerreichung; Verselbständi-

gungsphase; Stabilisierung des Erreichten)

Soweit im Einzelfallgeboten, kann die Maßnahme aus pädagogischen

Gründen für einen festzulegenden Zeitraum ausgesetzt werden'

Der Umfang der Leistung bemisst sich nach der Zuordnung in eine der

beiden BedarfsgrupPen.

Bei der Bedarfsgruppe I werden durchschnittlich drei Kontakte pro

woche und bei der Bedarfsgruppe ll durchschnittlich fünf Kontakte zu

Grunde gelegt. lm rechnerischen Durchschnitt wird von einer Leis-

tungzeit je Kontakt in Höhe von 100 Minuten ausgegangen.

Trägerindividuelle Verschiebungen bzw. synergien ergeben sich hier-

bei äurch die Zusammenführung von Leistungen, die im Rahmen von

Gruppen (2.B. Elternkompetenztraining, Haushaltsmanagement, rich-

tige Ernährung etc.), durchgeführt werden können.

Der Bedarf (Fallgruppe 1 bzw.2) sowie die zu erreichenden Ziele und

Kontakte zur Fämilie sind für den jeweiligen Einzelfall im Hilfeplan
gem. S 36 SGB Vlll bzw. in der Fortschreibung des Hilfeplans festge-

iegt. Wanrend der Gesamtdauer der Leistungsgewährung ist ein

Wechsel zwischen den ru lich

8. PädagogischeSachmittel Betreuungshandgeld sowie Mittel für Fachliteratur sind Bestandteil

des Leistungsentgelts

9. BetriebsnotwendigeAnla'
gen und Ausstattung

Zum Le istungsa ngebot gehöre n die raum chen und technischen Vo-

raussetzungen, um einen professionellen D

nen (ggf. stadtteilbezogene Anlaufstellen).
enst betreiben zu kön-

1 0. Qualitätsentwicklung und
Qualitätssicherung

Qualitätsentwicklung und -sicherung werden m indestens im Abstand

von zwei Jahren in einem Qualitätsentwicklungsbericht dokumentiert.

DerBerichtsollnachfolgendelnhalteberücksichtigen.

Strukturqualität:
r Fortschreibung des Leitbildes und der Konzqption
. Qualifikation des Personals
o Zuständigkeitsregelungen (Stellenbeschreibungen)
r Einsatzplanung/Auslastung
r Aus-, Fort- und Weiterbildung
. Supervision
. Fachliihe Vernetzung

Prozessqualität:
Prozessqüalität beschreibt die Sicherstellung grundlegender Ele-

mente des Hilfeprozesses inklusive der Darlegung der dazu genutz-

ten lnstrumente, Verfahren und Methoden.
z.B. für:
r Erstgespräche mit Nachfragern
. Umsetzung des HilfePlans
r Entwicklung eines FörderPlans

Fortsetzu alität:
Geändert gem. VK-Beschluss vom 11 .02.26



Anlage l zum Vertrag SPFH

a

a

a

Zusammenarbeit mit Eltern
Förderung der Eigenverantwortung
Altersentsprechende Nutzerbewertung (Beteiligung von Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern sowie der jungen Menschen bezogen

auf den Prozess)
Aufarbeitung persönlicher Defizite der jungen Menschen

Soziale, schulische und berufliche Leistungen

Ergebnisqualität:
Die Darstellung der Ergebnisqualität enthält eine Bewertuns 11I
Grad der Zieleireichung in Bezug auf die Schwierigkeiten und Prob-

leme die am Beginn einer Hilfe standen.
z.B. in den Feldern:
. Stand der sozialen lntegration

Die Einschätzung der Veränderungen sollen durch Selbst - und -

Fremdbewertung erfolgen;
z.B. durch:
r Träger
r Betroffene
r Eltern
r AfSD
. ggf.Lehrer

a

a

11. Leistungsentgelt Es wird mit den Trägern ein Entgelt in Form von Monatspauschalen

vereinbart.

Bei Abbruch der Maßnahme erfolgt eine tageweise Abrechnung

Geändert gem. VK-Beschluss vom 11.02.26



tensveränderungen bei ihnen, einschließlich des Sozial- und Leis-

tungsverhaltens in der Familie und im sozialen umfeld abzielt. Die

Hi[ä soll den individuellen Bedürfnissen des jungen Menschen und

seiner Familie Rechnung tragen. Daran orientieren sich auch die

Dauer und die Ausgestaltung der Hilfe. Sie findet in der Regel als Ein-

zelarbeit bzw. in Kleingruppen, als auch.in Form von Familienberatung
(Mediation oder andere ähnliche Methoden) im wohnraum der Familie

oder im sozialen Umfeld statt. Sie kann für junge Volljährige auch im

eigenen Wohnraum in Verbindung mit Angeboten des SGB ll um Aus-

bildungs- bzw. Beschäftigungsverhältnisse zu erreichen und abzusi-

chern im Sinne von Verselbständigung gewährt werden.

Die Erziehungsbeistandschaft kann keine anderen Leistungen nach

dem SGB Vlll oder SGB Xl ersetzen.

enschenManeist vorralnErzieDie igng ngenJuhungsbeistandschaft
Verhal-aufdasndu bot,ertesorienti geBeratu ngs- Unterstützungsan

1. Art des Angebots

ss 30, (41) sGB Vlll
,-der Erziehungsbeistand und der Betreuungshelfer sollen das Kind

oder den Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklungsproble-
men möglichlt unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes unterstüt-

zen und unter Erhaltung der Lebensbezüge zur Familie seine Ver-

selbstständigung fördern."

2. Rechtsgrundlage

Kontext mit ihrem familiären und sozialen umfeld eines kontinuierli-

chen Beratungs- und Unterstützungsangebotes bedürfen.

Junge Volljährige sind selbst Anspruchsinhaber. Die Leistung kann

auch in der eigenen Wohnung des jungen Menschen in Verbindung

mit Leistungen nach dem SGB ll durchgeführt werden.

lnnerhalb des in diesem Leistungstyp definierten Personenkreises

sind trägerindividuelle Schwerpunktsetzungen möglich. Näheres

hiezu ist im Einzglvertrag festzulegen.

be-ihrer21 dJahren deI abdlichedln er Kinder aufgrunJugenRege
lnrhre AIzur Bewä ItagssituationLebenssituation Itigun gsonderen

3. Personenkreis

haltung des Lebensbezugs zur Familie seine Verselbständigung ge-

fördert werden.
Darüber hinaus soll die Erziehungsbeistandschaft insbesondere fol-

gende Aufgaben übernehmen:
o Förderung der Persönlichkeits- und Potenzialentwicklung unter

besonderär Berücksichtigung der Entwicklungsgeschichte und

der Ressourcen des jungen Menschen und seiner Familie'
. Aufbau bzw. Stärkung sozialer Kompetenzen
. Entwicklung von adäquaten Alltagsstrukturen und Freizeitver-

halten.
. Entwicklung und Stärkung der Fähigkeiten, Zugang zu sozialen

Netzen zu finden und zu stabilisieren sowie sich auf sie zu stüt-

zen.
. Unterstützung bei der lntegration in Schul- und Ausbildungs-

e

Je/der tedliche, ngenju Volljährigendie ugendKind,Das Jugendlich
Entwicklu blemenrde Bewä von möglichstbei ngsprosollen Itigung

unter Er-u ndunterstütztESd lensozta UmfeldsEinbeziehuunter ng

4. AllgemeineZielsetzung

:lll'rri. lr,r r ,ii r', 
1

.l i,r r r'i,,

1
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a Unterstützung beim gen von Schul- und Ausbildungsab-
schlüssen

. Bearbeitung der Konfliktebenen in der Beziehung zur Her-

kunftsfamilie und wichtigen Bezugspersonen
. Gesundheitsförderung
r Förderung der Erziehungskompetenz der Familie,

Für ältere Jugendliche und junge Volljährige kommen insbesondere

folgende Zielsetzungen hinzu:
r FörderungundUnterstützungderSelbständigkeitsentwicklung

und bei gäOarf sofern nicht kontraindiziert auch unter Einbezug

des Familiensystems
r Unterstützun$beiAblöseprozessen
. Unterstützung beider lntegration in Ausbildungsgänge und Ar-

beitsverhältnisse.

5. lnhalt der Leistung Der Träge r stellt die fach che Leitung und Koordinati on sicher Dazu
gehört auch d e Qualitätsentwicklung und Qu alitätssich eru ng (regel-

maßige Entwicklun gsberichte etc.) auf G ru nd age des Bund eskinder-

schutzgesetzes dem Gesetz zur Kommunikation un d nformation im

Kinderschutz sowie die Bremer Rahmenverein barung zu s 8a SGB

vlll.

Leistungsmodul3 und 4:Zu Beginn der Maßnahme ist nach Vorlie-

gen deJ Hiffeplans innerhalb von 6 bis 8 Wochen ein Handlungsplan

iu erstellen, der während der gesamten Maßnahmendauer kontinu-

ierlich fortgeschrieben wird.

5.1 Unterkunft und Raumkon' Unterkunft ist nicht Gegenstand der Leistungs erbringung

5.2 Verpflegung Verpflegung ist nicht Gegenstand der Leistu ngserbringung.

5.3 Erziehung / SozialPädago-
gische Betreuung

Die BetreUU ng der Ju ngen Men schen erfolgt Je nach Form und ln halt

der Le stu ng an neutralem o rt, durch rege m äßiges aktives Aufsu-

chen im Wohn rau m der F m ilie, tm ergenen Woh nra UM oder an an-

deren Plätzen. Sie wird in inhaltlicher Abstimmung mit dem Case

Management durchgeführt in Form von:

Leistungsmodul 1 /Familienmediation:
Fami lienberatungsgespräche in akuten familiären Konflikten

Leistungsmodul 2:
Auftrags- und themenbezogene Kuzzeitintensivbetreuung bis zu 3

Monatä, insbesondere zur Klärung und Entwicklung persönlicher,

schulischer, beruflicher Perspektiven und Vereinbarung von Umset-

zungsschritten unter Berücksichtigung des Familienbezuges'

Leistungsmodul 3:
Längerfristige Begleitungs- Unterstützungs- und Betreuungsarbeit

unter Beachtung der allgemeinen Zielsetzung, insbesondere zur

Stärkung und Siabilisierung des jungen Menschen/jungen Volljähri-

gen zum Verbleib im Elternhaus bzw. zur Verselbständigung.

Leistungsmodul 4:

2
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Beg leitu ngs- U nterstützung S- und Betreuungsarbeit, tnsbesondere

zut Stabi lisieru ng des Ju ngen Menschen I jungen Volljährigen m ir An

geboten des SGB ll um Ausbildungs-
nisse zu erreichen und abzusichern.

bzw Beschäftig ungsverhält-

6. PersonelleAusstattung Die Leistungserbringung erfolgt:

zu Leistungsmodul 1 / Familienmediation:
durch ausgäwiesenes Fachpersonal (Sozialarbeiter/ Sozialpädago-
gen) mit Zusatzausbildung (2. B. systemische Familienberatung' sys-

temischer Familientherapeut, oder Mediation).

zu Leistungsmodul 2:
durch ausgäwiesenes Fachpersonal (Sozialarbeiter/Sozial-pädago-
gen) mit fusalzqualifikation (2.B. systemische Beratung oder ähnli-

ches).

zu Leistungsmodul 3:
durch ausgäwiesenes Fachpersonal (70% Sozialpädagogin / Sozial-

pädagogen -30% Erzieherin / Erzieher).

zu Leistungsmodul 4:
durch ausgäwiesenes Fachpersonal (Sozialarbeiter/Sozialpädago-
gen).

7. Umfang der Leistung Der Umfang der Leistung (d rekte u nd ind rekte Zeilen) wird durch etne

Pauscha le finanziert. Die zu erreichenden Ziele und Kontakte zu m

Jungen Mensch enl zur Famili e sind fü r den jewei gen Einzelfall tm Hil-

feplan gem
festgelegt.

s 36 SG B VI bzw. tn der Fortschreibu ng des Hi lfepla NS

Leistungsmodul 1 / Familienmediation:
Die Beaibeitung der Problemlagen erfolgt im Rahmen von Familien-

beratungsgesprächen. Die Anzahl dieser Gespräche im Einzelnen ori-

entiert 
"ic[ 

aÄ dem Umfang des zu bearbeitenden Konfliktpotentials

und beträgt insgesamt 14 Stunden netto Beratungszeit pro Fall. Zu-

sätzlich inigesämt 5 Std indirekte Zeiten für Vorbereitung und Super-

vision.

Leistungsmodul 2:

Die Bearbeitung der Problemlagen erfolgt durch eine Kuzzeitintensiv-
betreuung in mäx. 3 Monaten mit rund 60,5 Stunden netto über den

gesamtei Zeitraum, wobei die Kontaktdichte in Abstimmung mit dem

Öase Management erfolgt.

Leistungsmodul 3

Die Eziähungsbeistandschaft verläuft prozesshaft und in der Regel

in drei Phasen:
r Eingangs-bzw. Kontaktphase (diagnostischeAbklärung/Herstel-

tunj oel Arbeitsbündnisses mit dem Klienten/Aufbau einer Ver-

trariensbasisA/ereinbarung von ZielenlEntwicklung eines Hand-

lungsplanes)
. Betreuungsphase (Umsetzung des Handlungsplanes)
. Ablösephase (Auswertung derZielerreichung; Verselbständi-

gungsphase; Stabilisierung des Erreichten)

3
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Gru ndlage stnd du rchsch n itil ich 208 Stund en netto pro Jahr (4 Wstd

netto)wobei die Kontaktdichte in Abstimmung
nagement erfolgt und auf die Dauer von einem
Pauschale flexibel einzusetzen ist'

mit dem Ca SC Ma
Jah r m Sin ne EI ner

Soweit im Einzelfallgeboten, kann die Maßnahme aus pädagogischen

Gründen für einen festzulegenden Zeitraum ausgesetzt werden'

Leistungsmodul 4:
Die Bearbeitung der Problemlagen erfolgt mit auf der Grundlage von

durchschnittlicn zoo stunden netto pro Jahr (5 Wstd. netto) wobei die

Kontaktdichte in Abstimmung mit dem case Management erfolgt und

auf die Dauer von einem Jahr im Sinne einer Pauschale flexibel ein-

zusetzen ist.

Nettoprinzip: Sind die Stunden die direkt mit und fÜr den Klienten

erbraöht weiden. Hinzukommen die Ausfallzeiten der Mitarbeiter und

Mitarbeiterinnen und die erforderlichen indirekten Leistungszeiten.

Die Module gelten nicht additiv; sondern je nach lndikation einzelfall-

bezogen

8. Pädagogische Sachmittel Betreuungshandgeld sowie Mittel für Fachliteratur sind Bestandteil

des Leistungsentgelts.

9 Betriebsnotwendige An la'
gen und Ausstattung

Zum Leistungsangebot gehören die räum

raussetzungen, um einen professionellen
lichen und technischen Vo-
Dienst betreiben zu können

(ggf. stadtteilbezogene Anlaufstellen)

10. Qua litätssicherung und
Qualitätsentwicklung

D te Maßnahmen des Trägers dieses Leistungsangebotes werden

zu r Qualitätssicherung un d -entwicklung mindestens lm Abstand von

zwel Jahren tn etnem Qu alitätse ntwi cklungsbericht, entsprechend

der Regelungen des Landesrahmenvertrages bzw entsprechend der

Qu a I itäise ntwi ckl u n g sve re i n ba ru n gen d oku mä nti ert.

11. Leistungsentgelt Es wird mit den Trägern ein Entgelt in Form von Pausch vereln-

bart in dem alle direkten, indirekten und Ausfallzeiten mit abgegolten

sind.

Die Nettostunden sind über die Gesamtdauer der Maßnahme flexibel

einzusetzen, im Sinne eines Maßnahmestundenkontingents'

Beim Abbruch der Maßnahme erfolgt eine tageweise/stundenweise
Abrechnung.

4
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Anlage 1 zur Vereinbarung nach $ 77 SGB Vlll

oder vorbereitet.et

am bu Maßnahmeanteist zeitlicheine begrenzteKrisenintervention
Bntdi derSieichenndlunndern JudKi gevonmzu Schutz

kenRisivonunls derd überprüfun gKindeswohdessieherung
istTiel dieVorrangrgesm Fam lieRessourcen nsystemndu

iedenvermnFremsodassFdei am ie, dplatzierungeStabi lisierung
bleibt,ndeswoKi auchhl gesichertigundnnen as langfristdköwerden

nduem lenHe werden ggfs'ilfenßend pfohlieanschoderWeitere

lll, S 35 a SGB Vllls27,22.

wiederhergestellt werden kann.

ggf. Rückführung aus der ION (siehe Anlage

Rückführungsmodul im Rahmen der

Familienkrisenintervention).

a

a

a

Bre mer

des Kindeswohls abzuwenden,
Vermeidung der Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in

einer Notaü-fnahmeeinrichtung oder einer Fremdplatzierung'

Erarbeitung von tragfähigen Perspektiven

a

a

die akute GefährdungKlärung und Bewältigung der Krise, um

der Leistung.lstund5.1 Unterku
Rau

lst nicht Bestandteil der Leistungserbringung.5.2

Abschluss eines Kontraktes zwischen
Träoer und Familie, in dem die gemeinsamen

Hanätrng"ziele definiert sind und das Einverständnis

minoestJns eines Erziehungsberechtigten zur Mitwirkung im

Hilfeprozess dokumentiert ist.

r Vorhalte n einet 2417 Rufbereitschaft, Sicherstellen des

Schutzauftrages,
. Erstellen einär Diagnose in Bezug auf Ressourcen und Risiken;

Risikoeinschätzuni unter Einbezug des Familien- und des

Hilfesystems, sowie betei ligter lnstitutionen und Dienste'

r Evaluation der Bereitschaft und Fähigkeit der

Erziehungspersonen, ihr Verhalten in ausreichendem Maße

zu verändern.
r Kompetenzanalyse und - erweiterung durch

a

a

Casemanagement,

odM elllernenundonsbeobachtuSituati ngen
u Aufsicht,heit, Versorg ngkeitErziehu (Gewaltfreingsfähig

u ndRegelnAnsu prache,Zuwend ngSchutz,
ndlicherkiBeantwortenundnnenErkeuenzen,Konseq

n.unterstützeunderhebenrfnBedü

Sozialpädagogische
5.3 E

VK-UAG Überarbeitung der LATs/Stand: November 2024

Beschlossen in der SiEung der Vertragskommission SGB Vlll am 11'122024



Anlage 1 zur Vereinbarung nach $ 77 SGB Vlll

a Laufende Reflexion der Krisenintervention im Tandem, im Team

a

und in der Fachberatung, ggfs. in der Supervision'
Laufende Rückkoppelung der Ergebnisse in die Familie und

Entwickeln und Festlegen von notwendigen Aktivitäten zur

konkreten kurzfristigen und langfristigen Verbesserung der

Situation der Kinder/Jugendlichen.
Sozialräumliche Vernetzung prüfen und befördern.
Engmaschige Kooperation mit dem Casemanagement durch

miÄdestens Erstgespräch, Zwischenbilanz und

Abschlussgespräch, im Sinne eines regelmäßigen fachlichen
Austausches.

I Abschlussbericht incl. Dokumentation Erarbeiten und Abstimm

von Empfehlungen für weitere Hilfen nach Bedarf.

6, Personelle Ausstattung Sozia tnnen (u nd vergleichbare Absch USSE) .d .R. m it

geeigneter Zusatzqualifikation (z.B Entwicklu ngspsychologie
systemische Beratung,
Zusatzausbildung Fam
Berufserfahrung.

Psychothera pie, Traum pädagogik,
lienaktivierungs manageme nt u nd relevanter

Fachliche Leitung: Einzelvertragliche Regelung
(Hinweis: Höherer Standard als in anderen ambulanten
familienbegleitenden Maßnahmen aufgrund der häufigeren
Frequenz der Fallbesprechungen, der engmaschigen
Einzelfallsupervision und der Notwendigkeit der ständigen
Erreichbarkeit für die Mitarbeiter: innen)

Betreuungsschlüssel 1: 1,5
12,76 StundenlWoche direkter Kontakt
7,82 Stunden/ Woche indirekte Zeiten

7. Umfang der Leistung Nach den Erfordernissen des
Krisensituation.

Elnzelfalles und der vorgefundenen

. Sofortiger Einsatz (24 Std. nach Benachrichtigung durch das

AfSD) bei entsprechender Kapazität
. Rufbereitschaft und ggfs. deren Einsatz,,rund um die Uhr", 7

Tage inder Woche
. ln der Regel Arbeiten in Tandems (Vier-Augen-Prinzip)
r 6 Wochen enge Begleitung der Familie (Ubernahme der

Kindeswohlsicherung)
r Zwischengespräch mit Zwischenbericht nach 3 Wochen
r Abschlussbericht mit Empfehlungen und Abschlussgespräch

8. Pädagogische Sachmittel

9. Betriebsnotwendige Anlagen
und Ausstattung

Büroausstattung gem. üblichem Standard
Handys zur durchgehenden Erreichbarkeit
Hardware für mobiles Arbeiten (Laptop, Tablet)

2
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Anlage 1 zur Vereinbarung nach $ 77 SGB Vlll

Qual itätsentwicklungsvereinbaru ng dokumentiert'

Der Bericht soll nachfolgende lnhalte berücksichtigen:

Strukturqualität
r Qualifikqtion des Personals
o Einsatzplanung/Auslastung
o Aus-, Fort- und Weiterbildung
r Supervision
r Fachliche Vernetzung

Prozessqualität
r Prozessqualität beschreibt die Anwendung der unlerschiedlichen

pty.t oOiägnostischen Verfahren, die dem aktuellen Stand der

Wissenschaften zu entsprechen haben'

Ergebnisqualität
r Die Darstellung der Ergebnisqualität enthält eine Bewertung zum

Grad der Zielerreichung.

ndu alitäts-Qusicherungzulen desm TrägersieD
inJahrenzwelvonAbstandtmmindestenswerdenentwicklung

der Regelu ngenentsprechendQua itätsentwicklu ngsberichteinem
der abzuschließendenbzwLandesrahmenvertragesdes

alenthält leDieserTeinenüberDie agessatz.Finanzierung erfolgt
nduPersonal-zusammenhängendendermit Leistungserbringung

nvestitionsko'sten.chensMaßnahmediesowle pezifisSachkosten

11. Leistungsentgelt

Anlaoe:

Rückführungsmodul im Rahmen der Familienkrisenintervention

3
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Ziel
Die Rückführung von Kindern und Jugendlichen aus lnobhutnahmen in die Herkunftsfamilie im

Rahmen der Famitienkrisenintervention gemäß S27'2 SGB Vlll'

t^:::tJr"$fr"rugendtiche 
unter 18 Jahren, die sich in Einrichtungen der lnobhutnahme befinden, sowie'

deren Eltern im häuslichen umfeld, beidenen eine zÜgige und-systematische Rückführung aufgrund

kurzfristiger Erfolgsaussichten als geboten erscheint. Ausgenommen sind Familien' in denen das

Kindeswähl nicht äm bulant gewährleistet werden kann'

Dauer: 5 (max.10)Tage

Ablauf dsr Rückführuno im Rahmen dss Rückführunosmoduls'

1. Einschätzuno des Casemanagemgnts: .-. .

Das falführeno" C"rffiägffii@ntifiziert die Möglichkeiteiner Rückführung, basierend auf

dem Wunsch Oer famniän*iigii"O"t, wiöder rut"**"nt-uleben. Die Entscheidung für die Anwendung

des Rückführungsmoduls deiFamilienkrisenintervention beruht auf der Einschätzung, dass eine

intensive, kurzfristige V"thänOf rng Über die Bedingungen der Rückführung sinnvoll ist un-d deren

Umsetzung eine sechswöchige kontinuierliche uni lniensive Begleitung erfordert, unter Wahrung des

Kinderschutzes.

2. Kontaktaufnahme und Entscheidulq.
Das casemanagemaÄiläililtGt"fonischen Kontakt zu einem geeigneten Träger auf und.übermittelt

neben den üblichen lnfoimationen die zu der lnobhutnahme geführt haben, auch den Stand der

Vorgespräche mit den Familienmitgliedern und der lnobhutna-irmestelle. Der Träger entscheidet über

die Annahme ooer eorerriuü ilffiir"se. tm rälte einer Annahme wird der Ablauf der vorgespräche

ätöö. D";ö#;;;;!u:r*nt inforüiert alle relevanten Beteilisten über die Entscheidung'

' ffi#ch mit ailen retevanten Famitienmitgliedern-und Fachkräften findet statt' Die

Zusammensetzung oieüs irstge;pracns wird fallbäzogen festgelegt' Die Bedingungen und der

Ablauf der Rückführu ng werden- in einer,, Erstvere in barung" dokumentiert'

4. Weitere Gesoräche und Konl-<retiqiqrunq:

Die Fachkräfte der Familienkrisenintervention führen sowohl gemeinsame als auch getrennte

Gespräche mit den finJern unO den Eltern. Ziel dieser Gespräöhe ist es' die 
"Erstvereinbarung" 

zu

konkretisieren und gegebenenfalls 
"nrrpurr"n, 

um eine Rückführung innerhalb von 5 (max' 10 Tage)

zu ermöglichen.

5. Rückführuno un{ Krigenintervgntion! r-,-r i:- n;i^,
Nach erfolgreichem Abschluss der ersten vier schritte erfolgt die Rückführung des Kindes' und das

Uniicne Veiahren der Krisenintervention mit der Familie beginnt'

Sollte eine Rückführung nicrriieafisierbar sein, wird das calemanagement umgehend informiert' ln

diesem Fall führen die Fachkräfte der Familienkrisenintervention, das Casemanagement' alle

relevanten Familienmitgri"oäi unä die tnobhutnahmestelle ein Perspektivgespräch, das vom

Casemanagement protokolliert wird.

Anlage zum LAT Familienkrisenintervention

Rückführungsmodul im Rahmen der Familienkrisenintervention
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gebot an Eltern, andere Umgangsberechtigte sowie Personen, in

äeren Obhut sich das Kind befindet, und die einen Anspruch auf

Beratung und unterstützung bei der Ausübung des umgangsrechts

haben.

Es dient der Herstellung von umgangskontakten auf der Grundlage

gerichtlicher oder vereinbarter Um gangsregelungen'

Begleiteter umgang ist als Teil umfassenderer Maßnahmen zur Ab-

*"['. uon Gefährdungen und zur Förderung des Wohls des Kindes

im Sinne einer 
-Optimierung der kindlichen Entwicklungs-

bedingungen zu verstehen und entsprechend fachlich zu entwickeln.

Ourcfr-Oaä Angebot wird dem Kind die Gelegenheit geboten, seinqn
platz in der Fämiliengeschichte und Familienkonstellation zu finden'

Es sollte deshalb in 
-einer weise durchgeführt werden, die es dem

Kind ermöglicht, seine Persönlichkeit zu entfalten und die beiden

Elternteile bewusstmacht, dass der regelmäßige Umgang mit ihrem

gemeinsamen Kind nicht nur ein Recht, sondern vor allem eine ver-
pflichtung gegenüber ihrem Kind ist.

Begleiteter Umgang dient der Verselbstständigung des Kontaktes

zwüchen Oem kinO und den Elternteilen durch Überwindung von

Kommunikationsbarrieren. Er dient der Sensibilisierung der um-
gangsberechtigten für die Belange des Kindes und dem Aufbau und

äer Äufrechter[altung eines vertrauensvollen Kontaktes zu wichtigen

Bezugspersonen. Gleichzeitig soll das Kind darin gestärkt werden,

den üeieiligten gegenüber seine Bedürfnisse und sein Empfinden

mitzuteilen.

Die Leistung ist befristet angelegt und findet in Räumen des Leis-

tungsanbieters oder in anderen neutralen Räumlichkeiten statt.

Angebots1. Art

ss 18,3 SGB Vlll, Ss 1684, 1685 BGB2. Rechtsgrundlage

den Elternteil haben und für die ambulanten Beratungsangebote des

öffentlichen Jugendhilfeträgers oder freier Träger nicht oder nicht

mehr ausreichen.

Eltern oder Elternteile, deren Kinder sich in Vollzeitpflege befinden

und bei denen die Beziehungen zwischen Eltern und Kind konflikt-

haft oder hoch belastet sind und eine Umgangsbegleitung analog der

nachstehenden Module notwendig ist.

undbefi lichend Familientnsich Trennbzw ungGetrenntlebende
die keineKindmehrerenmit odelnem ern,erFam lieniedenegesch

nzum cht betreuen-Bezierenzter kthaftkonfli hungnu etne begoder

Personenkreis3.

nachhaltigen Problemkonstellationen und

Konflikten gewährt, die sich insbesondere
aufgeführten Aspekte darstellen :

und besondere Lebens-

beiwirderd desbei gsrechtesUmganDie AusübungUnterstützu ng
resuS ndenItieredarau

diedurch nachfolgend

Konkrete unkte auf Probl

3.1 FortsetzungPersonen-
kreis
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umstände beim umg angsberechtigten Elte rnte sofern darau e-

lastungen für d te Eltern- Kind-Bezieh ung od er Gefä hrdungen des

Kindeswohls resultie ren Beispielhafte, n icht absch ließend e Aufzäh-

lung:

Hochstrittige Trennungs' und Umgangssituation:
r PsychischeBeeinträchtigung
r Obdachlosigkeit
r Verurteilung wegen Straftaten gegen Personen

. lnhaftierung

BelastungenimVerhältniszwischenKindundumgangsberech.
tigten Elternteil:
. Fehlender Kontakt oder längere Phasen der Kontaktunterbre-

chung
. Starkä Konflikte zwischen Kind qnd umgangsberechtigtem El-

ternteil
. Entfremdung des Kindes vom umgangsberechtigten Elternteil

. Konkrete Hinweise auf Gefahr psychischer Misshandlung des

Kindes durch den umgangsberechtigten Elternteil
r Konkrete Hinweise auf Gefahr körperlicher Misshandlung des

Kindes durch den umgangsberechtigten Elternteil

r Konkrete Hinweise auf Gefahr der Vernachlässigung des Kindes

durch den umgangsberechtigten Elternteil
o Hinweise auf sexualisierte Gewaltanwendung gegenüber dem

Kind durch den umgangsberechtigten Elternteil
. Probleme bei der Durchführung der Umgangskontakte
r Offenkundige psychische Belastungen des Kindes durch den

. 8ä:-Tverhaltensauffälligkeiten beim Kind, die mit dem wech-
sel bzw. der Übergabe von einem Elternteil zum anderen ein-

hergingen
. Konfrontation des Kindes mit sexuellen Handlungen zwischen

demumgangsberechtigtenElternteilundeinemDrittenwährend
der Umgangskontakte

. FehlendL Gewährleistung der Versorgung des Kindes während

der Umgangskontakte durch den umgangsberechtigten Eltern-

teil
r Fehlende Gewährleistung der sicherheit des Kindes durch den

umgangsberechtigten Elternteil z.B' wegen unzureichender Er'
ziehungskomPetenz.

. GewaltbestimmtesVerhalten
r Verdacht auf sexualisierte Gewalt
. Androhung von Entführung

Die Probleme können unterschiedlich intensiv auftreten, gleichzeitig

und / oder zeitlich versetzt.

lnnerhalb des in diesem Leistungstyp definierten Personenkreises

sind trägerindividuelle Schwerpunktsetzungen möglich' Näheres

hierzu ist im Einzelvertrag festzulegen.

Wiederaufbau des Eltern-Kind-Kontaktes

bei Trennung bzw. Scheidung
unterstützung der Eltern (trotz Trennungskonflikten) die elterli-

che Verantwortung so weit wie möglich wahrzunehmen und

verbind liche Verei nbarungen durch Beratung/Mediation zu ef ar -

beiten
der Eltern für die Belange ihrer Kinder in der

a

a

a

Erhalt, Aufbau bzw

Sensibilisierung
Hilfe für Kinder zurs-/Scheidu

2
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a

der TrennungsJScheidungssituation
Entwicklung einer gesunden ldentität binationaler Kinder, um die

jeweilige Kultur beider Elternteile positiv bewerten zu können,

wie dies in der UNO-Kinderkonvention gefordert wird.

Überleitung in ein gestuftes Verfahren oder in eine andere BU-

Form (2. B. UnterstÜtzter Umgang)
Unterstützung des Kindes bei der Bewältigung seiner aus dem

Konflikt der Bezugspersonen (BP) resultierenden Belastung'

Ermöglichung von Vernetzung und Austausch von Umgangsbe-

rechtigten (ÜA; Oer Kinder (2. B, in Familiencaf6s oder Väter-

treffs).
Abschluss einer Vereinbarung der Bezugspersonen.

a

a

a

5. lnhalte der Leistung Der Träger stellt die fachliche Leitung und Koordination sicher. Hier-

unter fällt auch die Qualitätssicherung.

5.1 Unterkunft und Raum-
konzept

Zu m Leistu ngsa ngebot gehört d te Vorhaltung geerg neter Räum ich-

keiten zur Durchführung des begleiteten Umgangs'
sind entsprechend kindgemäß auszustatten.

Diese

5.2 Verpflegung Verpflegung ist nicht Gegenstand der Leistungserbringung

5.3 Erziehung
/Sozialpädagogische Be-
treuung

Unter dem Blickwinkel der Rechte des Kindes sowie der aus dem

Kontakt mit einem umgangsberechtigten Elternteil resultierenden

Chancen und Risiken für das Kind, lassen sich bezogen auf die je-

weils angemessene Art und weise der lntprvention im wesentlichen
drei Formen von begleitetem Umgang identifizieren.
Diese unterscheiden sich insbesondere nach der lntensität der Be-

gleitung.

5.3.1 Modul 1: Unterstützter
Umgang

Unterstützter Umgang d ent der Optim rerung des Eltern-Kin d-

Konta ktes n dysfunktionale n S ituationen n denen keine unmittelba-

ren Risiken fü r das Kind ersichtlich stn d Es soll vor lem

Hilfestellung bei der Verbesserung von Beziehungsqualität und eine

unterstützung bei der (wieder-) Herstellung der Eltern-Kind-Kontakte
gegeben werden.

lndikatoren (BeisPiele):
r Unterstützung bei der Beziehungsanbahnung oder Wiederan-

bahnung zwischen umgangsberechtigter Person und dem Kind

. Unzuverlässige umgangsberechtigtePerson

. Verunsicherung der umgangsberechtigten Person im Umgang

mit dem Kind
. (Verdacht auf) psychische Störung der'umgangsberechtigten

Person
. als Fortsetzungsleistung nach Beaufsichtigten Umgang bei ge-

stuftem Verfahren
. bei Unstimmigkeiten zwischen Bezugsperson und Eltern

Dauer:
ln der Regel 6 Monate mit bis zu durchschnittlich I Zeitstunden mo-

nalich diräkt am Kind. Dazu gehören maximal 15 Minuten Gespräch

der Fachkraft mit dem Kind je umgang. Als Fortsetzungsleistung in

der Regel bis zum 14. Lebensjahr des Kindes.

Ort:
ln der Regel neutraler ort oder Räumlichkeiten des Leistungserbrin-
gers. ln Aüsnahmefällen Wohnung der umgangsberechtigten Person

Angemessener Personaleinsatz:
1 Fachkraft Ziffer 6

3
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5.3.2 Modul2: Begleiteter
Umgang

Begleiteter im eigentlichen Sinne dient der Ermöglichung
nen, in denen bedingt durchvon Eltern-Kind-Kontakten in Situatio

Konflikte auf der Eltern-Ebene eine indirekte Gefährdung des Kindes

seitens des umgangsberechtigten Elternteils nicht ausgeschlossen

werden kann. Erforderlich ist in der Regel eine zusätzliche das Leis-

tungsangebot begleitende flankierende Beratung aller Famili_enmit-

glieder mit dem Ziel die familiäre Beziehungssituation für das Kind zu

verbessern.

lndikatoren (BeisPiele):
. Konflikte der BezugsPersonen
r HochstrittigkeitderBezugspersonen
r Starke Auseinandersetzung in den Übergabesituationen
. Fehlende Kommunikations-und Kooperationsbereitschaft
r Aus dem Konflikt der Bezugspersonen resultierende Belastung

des Kindes (2. B. verschärfter Loyalitätskonflikt)
. Mangelnde Sensibilisierung und Verantwortungsbewusstsein für

die Bedürfnisse des Kindes
@ (noch andauernder wissen-

schaftlicher Diskussionen zum PAS-Konzept)
. Manipulation des Kindes

Dauer:
ln der Regel 6 bis 12 Monate mit bis zu durchschnittlich 8 Zeitstun-

den monallich direkt am Kind. Überprüfung nach 6 Monaten. Dazu

gehören maximal 15 Minuten Gespräch der Fachkraft mit dem Kind

je Umgang.

Ort:
ln der Regel neutraler ort oder Räumlichkeiten des Leistungserbrin-
gers

Angemessener Personaleinsatz:
1 Fachkraft Begleitung (s. Ziffer 6)

5.3.3 M 3: Beaufsichtig-
ter/ geschützter Um-
gang

B e a uf s i c h ti g te r/ g es c h ützte r Umgang

von Eltern-Kind-Kontakten in Situationen, in denen eine direkte Ge-

fährdung des Kindes seitens des umgangsberechtigten Elternteils

nicht aulgeschlossen werden kann. Die Begleitperson ist während

der Eltern-Kind-Kontakte ständig anwesend und beobachtet direkt

oder indirekt deren lnteraktion. Der Schutz des Kind-es hat absolute

Priorität. lnterventionen zum Schutz des Kindes erfolgen in erster

Linie auf der Eltern-Kind-Ebene während der Umgangskontakte'

Eine zusätzliche das Leistungsangebot begleitende flankierende

Beratung der Familienmitglieder ist hier stets erforderlich, um strate-
gien zu äntwickeln, die ein kindeswohlgefährdendes Verhalten nicht

mehr aufkommen lassen.

Pri mares Ziel des beaufs ichtigte n U gangs ist das Erm og liche nm

lndikatoren (Beispiele) :

. Gefahr der Kindesentführung
r Verdacht auf Häusliche Gewalt
r Verdacht auf Sexualisierte Gewalt gegenüber dem Kind

r Verdacht auf Psychische Störung der umgangsberechtigten
Person mit Potential zur direkten Kindeswohlgefährdung (z'B'

Störung der lmpulskontrolle. Wahnhafte Störung, Schizophrenie
etc.)

. 
, Extreme Drogen- und Alkoholsucht

. TraumatisierJng des Kindes

Dauer:

4
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n der Regel 1 2 Monate mit bis zu d urchschnittl ich 6 Zeitstu nden

mon atlich d rekt am Kin d U berprüfu ng nach 6 Monaten. Dazu gehö-

ren m axtma 1 5 M inuten Gespräch der Fachkraft mit dem Kind je

Umgang

Ort:
ln der Regel neutraler Ort oder Räumlichkeiten des

Leistungserbringers.

Angemessener Personaleinsatz:
1 Fachkraft Begleitung (s. Ziffer 6)

5.3.4 Modul 4: Elternberatung
zum begleiteten Umgang

t

Elternberatung zum begleiteten Umgang
(Nur in Verbindung mit den Modulen 1 bis 3)

bei Bedarf eine zusätzliche Elternberatung zur Ausübung des Um-

gangsrechts durchgeführt werden.

Stufe I
lndikatoren (Beispiel):
. Strittige Verhältnisse zwischen den Eltern

Dauer:
ln der Regel bis zu durchschnittlich 4 Zeitstunden monatlich. uber-
prüfung nach 6 Monaten.

Stufe 2
lndikatoren (Beispiel):
r Hochstrittige Verhältnisse zwischen den Eitern und ggf' zu Be-

ginn der Maßnahme

Dauer: 
nden monatlich. Über-ln der Regel bis zu durchschnittlich I Zeitstu

prüfung nach 6 Monaten.

Angemessener Personaleinsatz:
1 Fachkraft Elternberatung

ln diesem Modul kann auch - soweit erforderlich
eine zweite Fachkraft anteilig im Rahmen der vorgesehenen
Stundenzahl eingesetzt werden (s. Ziffer 6).

6. PersonelleAusstattung Die Ausführung der Leistu ng erfolgt ln den Leistu ngsmodu len bis 4

durch ausgewiesenes Fachpersonal (Erzieherlinn en Dipl Sozial-
pädagogen/-innen Dip S ozialarbeiter/-tn nen oder Fachkräfte m it

verg leichbarer Ausbi dung ) und mög ichst mit system ischer Bera-

tungsaus bitd ung Begleitende Fachberatung ist sicherzustel en Die

Arbe it n d iesem Feld setzt d e Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten

- auch an den Wochenenden und ggf. an Feiertagen voraus

7. Umfang der Leistung Der begleitete Umgang verläuft prozesshaft und in der Regel in drei

Phasen:
e Eingangs- bzw. Kontaktphase (Herstellung des Arbeitsbündnis-

seJ mit den Böteiligten/Aufbau einer Vertrauensba-

sis/Zielbestimmung/Entwicklung einer Vereinbarung)
r Betreuungsphase (Umsetzung Vereinbarung)
r Ablösephase (Auswertung der Zielerreichung; Stabilisierung des

Erreichten)

Soweit im Einzelfall geboten, kann die Maßnahme aus pädagogi-

schen Gründen fÜr einen festzulegenden Zeitraum ausgesetzt wer-
den

5
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Die Länge der einzelnen Phasen und der Umfang der Leistung be-

misst siän nach stunden, die für den Einzelfall im Rahmen der mit

Jen Eltern abzuschließenden Vereinbarung festgelegt werden. 
-Der

uäör",t"i" umgang soll in der Regel bis zu 6 Monaten durchgeführt

*Lio"n. eine öiterenzierung erfolgt je nach Alter des Kindes'

EsgiltdasNettoprinzip,d.h.dieZeitstunden,diedirektmitundfür
Jen-Klienten erbiacht werden. Hinzukommen die Ausfallzeiten der

M itarbeiter/innen u nd die erforderlichen ind irekten Zeiten'

Pädagogische Sachmittel des Leistungsentgeltssind BestandteilPädagogische Sachmittel8.

nd ischentechnUenräumlichdiemZu Leistu ngsangebot gehören
tmDienstesam bulantenetnesBetriebnUM deVoraussetzun n,ge

könnenzunbetreibeneSinrtswt aftlichench
lagen und Ausstattung

I Betriebsn otwendige An'

men.

lanteneßlich m bu Leistungsange-mit ausschJDie hilfeträgeugend
-entwickl rnin-unditätss ungzurentieren Qual cherungmdokuboten

tn Qualetnem itätsentwicklungsbe-nVO Jahren2Abstantm ddestens
nrde fürdiewedie kumentationDorbri FüLeistuchtfl ngu nghre ngse

enSSION getroffenn derBereich Vertragskommden stationären
re-en entspungmanifestierten RegeenvertragLandesrahmtmbzw.

übernom-vilSGB77nachBereich sdenauf ambulantenchend

Qualitätsentwicklung
10 icherung und

ist.

Die Nettostunden (s. Zitfer 7) sind über die Gesamtdauer der Maß-

nahme flexibel einzusetzen, im Sinne eines Maßnahmekontingents'
gäi]n noorr"h der Maßnahme erfolgt eine tageweise/stundenweise

Abrechnung

vereln n-alePauschn vonFormetn Itdenitm Entgewird TrägernEs
ItenmitsfallzeitenAu abgegoundindirektenalle direkteninbart dem

Stand 14.08.2024 (redaktionelle Anderungen gem' VK-Beschluss)


